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occurrence. Les autorités finlandaises sont heureuses de constater que, grâce à l’intervention du 
comité international, des secours ont déjà été distribués. D’autres envois sont en route. Les autori
tés finlandaises tiennent à préciser que tout secours qui pourra être apporté à ces prisonniers sera 
le bienvenu.

L’initiative qu’ont prise les autorités finlandaises est d ’autant plus appréciable qu’elle n ’a com
porté aucune réciprocité. En effet, en dépit des démarches répétées entreprises à la demande de la 
Finlande, le gouvernement de l’U.R.S.S. n ’a jusqu’à présent donné aucune possibilité de venir en 
aide aux prisonniers de guerre finlandais.
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Rapport du Directeur de la Division du Commerce 
du Département de l’Economie publique, J. H o tz1

Bern, 12. Dezember 1942

B E R I C H T I . / S .  V E R H A N D L U N G E N  MIT D E U T S C H L A N D  
FÜR DEN H ER R N  D E P A R T E M E N T S V O R S T E H E R .

I .

H eute2 haben die Verhandlungen mit Deutschland ihren Anfang genom
men und nach vierstündigen Beratungen, die anfänglich in freundlicher Atmo
sphäre geführt wurden, später aber in «massiver Form» durch den deutschen 
Verhandlungsleiter Hemmen fortgesetzt worden sind, folgendes Bild ergeben:

1. Deutschland anerkennt zwar die Rückstände bei den Kohlen- und Eisen
lieferungen, weniger eindeutig bei den flüssigen Brennstoffen, ist aber durch
aus nicht gewillt, diese Rückstände in nächster Zeit abzutragen;

2. Auch die Schweiz sei mit ihren landwirtschaftlichen Lieferungen in Ver
zug geraten und schliesslich sei auch der Bundesvorschuss von 850 Mo Fr. bei 
weitem nicht erschöpft worden bis zum Ende des Vertragsjahres Ende Dezem
ber 1942.

3. Man sollte daher unter diesen Verhältnissen jetzt einen Strich setzen und 
einen neuen Vertrag abschliessen und zwar auf folgender Basis:

1. L ’exemplaire original étant destiné à W. Stampfli, des copies sont adressées à M. Pilet- 
Golaz, E. Wetter, H. Hornberger et R. Kohli. Ces six hauts responsables de la politique écono
mique extérieure constituent la «Délégation permanente pour les négociations économiques 
avec l ’étranger». Cf. E 2001 (D) 2/229 et E 7110/1973/135/4/821.

A u sujet de ces négociations, cf. le procès-verbal, reproduit en annexe au présent document, 
de la première séance plénière.
2. En fait, la séance a eu lieu la veille, comme l ’attestent le procès-verbal et une notice du 
11 décembre 1942, non reproduite, de R. Kohli dont J. H otz s ’est partiellement inspiré.
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a) Die Schweiz soll auch in Zukunft mit ihren Lieferungen nach Deutsch
land in bisherigem Rythmus weiterfahren und für die nötige Finanzierung mit 
weitern massiven Vorschüssen sorgen.

b) Dann sei auch Deutschland bereit in gleichem Rythmus wie bisher Kohle 
und Eisen zu liefern, wobei es aber vorsichtiger sei, mit Rücksicht auf die 
schwierig zu überblickenden Kriegsverhältnisse keine zahlenmüssigen Abma
chungen zu treffen.

c) Hemmen habe völlig freie Hand mit uns zu einem Abkommen auf obiger 
Basis zu gelangen, über die Form könne gesprochen werden vor allem auch mit 
Rücksicht auf die Rückwirkungen auf die Alliierten. Die Deutschen seien 
durchaus bereit, uns soweit es die Kriegführung gestattet, in der Gegen
blockade entgegenzukommen, aber die Stellung Deutschlands in der Schweiz 
darf nicht tangiert werden, d. h. Deutschland kann eine Einschränkung des 
schweizerischen Produktionspotentials nicht tolerieren. Es genüge ihm durch
aus nicht, dass die schweizerische Regierung keine formellen Einschränkungen 
bezüglich Belieferung Deutschlands eingehe, Hemmen verlangte, dass auch de 
facto irgendwelche Beschränkungen für die deutschen Verlagerungsaufträge 
strikte vermieden werden.

Sollte sich die Schweiz weigern auf obiger Basis zu einer neuen vertraglichen 
Regelung die Hand zu bieten, so würde Deutschland nicht zögern, uns die 
ganze Härte unserer Einkreisung rücksichtslos fühlen zu lassen. Die Schweiz 
sei zwar interessant für Deutschland, Deutschland sei aber für unser Land und 
besonders unsere Wirtschaft eine Lebensfrage. Beigefügt sei noch, dass uns 
diese Eröffnungen in recht brutaler Form gemacht worden sind.

II.
Die Schweizer Delegation bemühte sich ohne Erfolg die Leistungen unseres 

Landes gegenüber Deutschland und unsere positive, konstruktive Einstellung 
zu beleuchten. Die Atmosphäre war einer ruhigen, sachlichen Diskussion nicht 
günstig und doch kann kein Zweifel darüber bestehen, dass die Schweiz das 
Abkommen vom 18.7.423 restlos erfüllt hat, während dies bei Deutschland 
nicht zutrifft. Wir konnten diese Feststellung den Deutschen nicht schenken, 
was dann zur erwähnten wenig erspriesslichen Atmosphäre geführt hat. Dabei 
ist es unserm Land zweifellos nicht möglich, den deutschen Begehren weder 
vom innerwirtschaftlichen noch vom internationalen Standpunkt aus betrach
tet zu entsprechen, selbst auf die nicht zu unterschätzende Gefahr hin einer vor
übergehenden Trübung unserer Wirtschaftsbeziehungen zum nördlichen Nach
bar. Eine weitere Hingabe eines neuen zinslosen Vorschusses etwa für das Jahr 
1943 im Umfang von weitern 400 Mo Fr. muss mit allen Mitteln bekämpft wer
den. Es ist dies innerwirtschaftlich nicht tragbar und würde die Verhandlungen 
mit den Westmächten, d .h . unsere Versorgung aus Übersee vernichten. Es 
muss also alles daran gesetzt werden, hier die Deutschen zur Mässigung zu brin
gen. Es scheint uns aber auch unerlässlich, diese Verhandlungen dazu zu benüt
zen um den Deutschen klar zu machen, dass die Belieferung mit kriegswichti-

3 . Une fa u te  de fra p p e  s ’est glissée dans le docum ent, car il s ’agit évidem m ent de l ’accord du 
18 ju illet 1941, cf. ci-dessus N ° 82.
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gen Waren in bisherigem Umfang für unser Land nicht mehr tragbar ist. In den 
letzten 9 M onaten hat die Schweiz an kriegswichtigen Gütern für 360 Mo Fr. 
nach der Achse geliefert, d. h. 63%  unserer Ausfuhr nach der Achse bestund 
aus Kriegsmaterial und geleitscheinpflichtigen Waren, während wir auf Grund 
des Berliner Protokolles nur in der Lage sind ca. 4 ,7°7o obiger 360 Mo Fr. nach 
den Alliierten zu liefern. Eine gewisse Beschränkung dieser Ausfuhr nach der 
Achse wird zur dringendsten Notwendigkeit, wenn die Verhandlungen mit den 
Alliierten nicht definitiv zum Scheitern verurteilt werden sollen. Es muss auch 
auf diesem Gebiet die jetzige Verhandlungsetappe dazu benutzt werden, um 
auch hier den Deutschen eine gewisse Beschränkung dieser Ausfuhren mundge
recht zu machen. Wir unterstrichen deutlich, dass es sich dabei nicht etwa 
darum handle, den «Lebensnerv unserer Beziehungen zu Deutschland» -  wie 
sich Hemmen ausdrückte, -  zu treffen, es handle sich um eine Frage des Mas
ses. Es sei kein Zweifel, dass die Schweiz in letzter Zeit über ihre Kräfte geliefert 
habe, weshalb eine schwere Gleichgewichtsstörung eingetreten sei. Wir seien 
aber bemüht, die bisherigen Grundlagen unseres Verkehrs mit Deutschland so
weit als möglich zu erhalten und das sei der Grund, weshalb die Verhandlungen 
in London sich so schleppend gestaltet hätten. Wir ermangelten auch nicht, die 
Deutschen auf die Tatsache hinzuweisen, dass sie monatlich ca. 4 Mo Fr. als 
freie, unbelastete Reichsbankspitze4 als freie Devisen aus der Schweiz bezie
hen und die Schweiz sich immer noch den Luxus gestatte, Kapitalübertragun
gen nach Deutschland frei zu gestatten. Im Falle einer Vertragslosigkeit würde 
selbstverständlich dies alles dahinfallen, und die Schweiz könnte auch nicht 
verhalten werden, die noch nicht eingelösten Devisenbescheinigungen für die 
noch nicht benützte Kreditsumme weiterhin zu honorieren. Wir sind uns be
wusst, dass es zu recht ernstlichen Entwicklungen kommen kann, wenn die 
schweizerische Delegation den eingenommenen festen Standpunkt weiter ver
tritt .-Die innerwirtschaftlichen Verhältnisse, die aussenpolitischen Beziehun
gen wie auch die Rücksichtnahme auf die öffentliche Meinung verlangen aber 
gebieterisch, dass wir uns diesem unerhörten Erpressungsversuch mit allen uns 
zu Gebote stehenden Mitteln zur Wehr setzen, wollen wir uns nicht endgültig 
allen noch so weitgehenden kommenden Zumutungen ausliefern. Dabei sind 
wir uns der möglichen schweren Gefahren durchaus bewusst.

III.
Gesandter Hemmen sprach auch noch von einer demnächst kommenden 

Zollfreiheit gegenüber allen neutralen Staaten Europas, ohne allerdings seine 
mehr als schleierhaften Andeutungen zu präzisieren. Auch sollen uns bezüglich 
der Behandlung der Durchfuhr von Waren, sowie hinsichtlich des Personenver
kehrs mit Frankreich in nächster Zeit neue Bestimmungen zur Kenntnis ge
bracht werden.

Die Besprechungen sind auf frühestens nächsten Dienstag vertagt worden, 
wobei wir es für angezeigt erachten noch einmal einen eingehenden Versuch in 
kleinem Kreise zu machen, um die Deutschen in ihrem eigenen Interesse zu 
einer massvolleren Haltung zu bringen. Es steht für Deutschland gerade in der

4. Cf. ci-dessus N ° 82, note 11.
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jetzigen Zeit allerhand auf dem Spiel! Wir dürfen auch nicht übersehen, dass 
Hemmen für seine «Verhandlungsmethode» uns ja  bekannt ist. Er wollte übri
gens innert drei Tagen eine Verständigung im Sinne seines «D iktates» durch
peitschen und zu diesem Zwecke verlangte er sofort eine Besprechung mit dem 
Chef des Volkswirtschaftsdepartements. Ich erklärte diesen Wunsch weiterlei
ten zu wollen, vor Mitte nächster Woche sei aber eine solche Besprechung 
-  wenn sie überhaupt wegen der Session5 möglich werde -  unmöglich.

A N N E X E
E 7800/1/17

Procès-verbal d ’une séance des négociations économiques germano-suisses 

Copie [Bern, 11. Dezember 1942]

1. P L E N A R S IT Z U N G  D ER S C H W E IZ E R IS C H E N  
U N D  D E U T S C H E N  V E R H A N D L U N G S D E L E G A T IO N  

VOM  11. D E Z E M B E R  10 .00 .

Schweizerische Delegation: HH . Dir. Hotz (Vorsitzender), Dir. Hornberger, Dir. Feisst, Lega
tionsrat Kohli, Legationsrat Zehnder, Dr. Probst, Dr. Gygax, Marti.

Deutsche Delegation: Gesandter Hemmen (Vorsitzender), Ministerialrat Seyboth, Ministerial
rat Kalau von Hofe, Oberstleutnant Troitzsch, Am tsrat H aak, Reichsbanksrat Hintz, Am tsrat 
Schaffhausen, Gesandtschaftsrat von Selzam, Chef der W irtschaftsabteilung der Deutschen Ge
sandtschaft.

Direktor H otz  begrüsst die deutsche Delegation und eröffnet die Verhandlungen mit der Frage, 
wie sich die deutsche Seite die Regelung der gegenseitigen W irtschaftsbeziehungen ab 1. Januar 
1943 vorstelle.

Hemmen: Unser gemeinsames Ziel ist die Neuregelung des Verrechnungsverkehrs. Deutscher
seits wurde bereits im Juli d. J. der Wunsch geäussert, dass das geltende Abkom m en6 über Ende 
1942 hinaus Geltung haben solle, wobei von der Schweiz weitere Kredite zu gewähren seien. Wir 
glaubten deshalb von Ihnen heute ein konkretes Bild über die Neuregelung zu bekommen. Auf 
Grund des im Juli deutscherseits geäusserten Vorschlages fanden alsdann im August und Septem
ber Besprechungen in Berlin statt. Angesichts der Bedeutung der Frage, rechtzeitig Klarheit zu 
schaffen über die Weiterführung des Abkommens, ist deutscherseits sowohl im Juli wie auch bei 
den nachherigen Verhandlungen in Berlin verlangt worden, dass über das Ende der Vertragsdauer 
hinaus im gleichen Rhythmus wie bis anhin Aufträge in der Schweiz placiert werden können, für 
deren Finanzierung schweizerischerseits nötigenfalls die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu 
stellen sind. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, jetzt schon ein konkretes Bild zu entwerfen, so 
schlage ich vor, dass wir uns beidseitig über das Ergebnis des bisherigen Verkehrs auf Grund des 
bestehenden Abkommens aussprechen und uns fragen, ob das Abkommen sich bewährt hat und 
ob es sich empfiehlt, es beizubehalten. Ich habe Vollmachten, eventuell auch auf neuer Basis ein

5. Les Chambres fédérales sont réunies du 9 au 17 décembre 1942 pour la session parlementaire 
d ’hiver.
6. Formellement, il s ’agit de l ’accord germano-suisse de 1932, complété notamment par les 
arrangements du 18 juillet 1941. Les négociations se concluent le 31 décembre 1942 par le Sech
zehnte Zusatzvereinbarung zum Abkommen mit Deutschland über den gegenseitigen W aren
verkehr von 5. November 1932 (K I. 957).
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Abkommen abzuschliessen. Ihre ganze Wirtschaft und ein grosser Teil Ihres Aussenhandels hängt 
vom Abkommen mit Deutschland ab. Für Deutschland ist, ohne die Verhältnisse bagatellisieren zu 
wollen, die Sache so, dass der Verkehr mit der Schweiz nicht von ebenso grosser Bedeutung ist. Auf 
die Schweiz entfällt im grossen Aktenschrank der deutschen Rüstungsaufträge nur ein kleines Bün
del. Infolge der deutscherseits zu deckenden ungeheuren Bedürfnisse erklären sich auch zu einem 
Teil die Schwierigkeiten auf dem Kohlen- und Eisengebiet. Für Sie ist das Abkommen mit Deutsch
land Ihr Leben selber, die Grundlage Ihrer industriellen Wirtschaft, fü r  uns nur ein beschränkter 
Ausschnitt.

Herr Direktor Hotz äussert seine Enttäuschung über die Ausführungen der deutschen Seite. Im
merhin stellt er mit Befriedigung fest, dass Deutschland daran Interesse hat, dass die Schweiz nicht 
desorganisiert wird und ihre Lebensbedingungen gewahrt werden. Es ist Deutschland ja bekannt, 
dass die «andere Seite» über das Abkommen vom Juli 1941 keine Freude gehabt hat. Die Schweiz 
wird jedoch nicht von der ehrlichen Absicht abweichen, mit beiden Seiten zu einer befriedigenden 
Regelung zu gelangen. Als Reaktion zum Abkommen vom Juli 1941 sperrten die Westmächte die 
Zufuhr von industriellen Rohstoffen. Die Zufuhr von Getreide, Futtermitteln sowie von Öl und 
Fett wurden uns damals belassen. Zurzeit sind uns jedoch lediglich noch die Brotgetreidekontin
gente sowie die Kontingente für den Bezug von fertigem Öl und Fett zugestanden worden. Zufuh
ren von Ölsaaten sind dagegen unmöglich. Schon in Berlin haben wir dargelegt, dass infolge der 
Gegenblockade ein Missverhältnis in der Ausfuhr von kriegswichtigen Waren nach Deutschland 
und derjenigen nach der ändern Seite erfolgt. Nach Deutschland lieferten wir im 1. Halbjahr 1942 
monatlich 40-50 Mio. Fr. kriegswichtiges Material, wogegen nach den Westmächten null. Ich weiss 
nicht wie gross die Bedeutung der Schweiz bei Ihnen ist. Sie haben aber sicherlich keinen Grund, 
mit uns unzufrieden zu sein. Sie hatten im Frühling 1940 uns die geringen Lieferungen nach 
Deutschland vorgeworfen. Damals fiel die monatliche Ausfuhr unter 10 Mio. Fr., jetzt auf fast 
70 Mio. Fr. Der November fiel zwar wieder auf 58 Mio. Fr. Seit 1913 ist unsere monatliche Han
delsbilanz mit Deutschland immer passiv gewesen. Jetzt hat dies ins Gegenteil umgeschlagen. Auch 
auf dem Gebiet der Landwirtschaft war die Schweiz immer guten Willens. Schon vor dem Krieg hat 
der Bundesrat die Wirtschaftspolitik in dem Sinne umgestellt, dass der Ackerbau auf Kosten der 
Viehzucht und der Milchwirtschaft erhöht wurde. Nach nunmehr 3 Jahren Krieg haben sich auf 
dem Gebiet der Landwirtschaft grosse Veränderungen ergeben. Wir haben im Juli 1941 mit Absicht 
keinen Landwirtschaftsbrief für das Jahr 1942 getroffen, sondern lediglich beidseitige Lieferungen 
für das 2. Semester 1941 vereinbart. Die Lage der Landwirtschaft hat sich seit dem letzten Jahr er
heblich verändert. Wir können kaum mehr Lebensmittel und Vieh exportieren. Wir werden aber 
auch auf diesem Gebiet unser Menschenmöglichstes tun, unter der Voraussetzung, dass auch deut
scherseits für die Schweiz unentbehrlichen Mengen Saatgut, Düngemittel, Zucker, Alkohol zur 
Ausfuhr nach der Schweiz freigegeben werden. Zahlungsmässig würde es sich nicht darum han
deln, eine Kompensation herbeizuführen, aber unsere weiteren landwirtschaftlichen Exporte sind 
nur möglich, wenn auch entsprechende deutsche Gegenlieferungen zugesichert werden. In diesem 
Sinne erlaube ich mir, auf Ihre Bemerkung, dass auf dem Landwirtschaftsgebiet nicht alles nach 
Ihren Wünschen gegangen sei, zu antworten.

Bezüglich Kohlen ist im Abkommen eine Lieferung von monatlich 200000 Tonnen abgemacht 
worden. Die Rückstände per Ende 1942 werden sich auf ca. 971 000 T. belaufen, wenn wir auf eine 
Lieferung von 150000 T. im Dezember abstellen. Es darf immerhin festgestellt werden, dass die in 
Berlin auf 150000 T. monatlich reduzierte Liefermenge eingehalten worden ist. Die Rückstände 
betragen gleichwohl auf der Basis eines Monatskontingentes von 150000 Tonnen berechnet eine 
Liefermenge, die einem halben Jahr entspricht.

Bei Eisen ist ein Versorgungskontingent von 13 500 T für die Schweiz vereinbart worden. Der 
Rückstand per Ende des Jahres wird sich auf ca. 130000 T. belaufen, was ebenfalls der Liefer
menge eines halben Jahres entspricht, wenn man auf die bei den Berliner-Besprechungen abge
machten monatlichen Lieferungen von ungefähr 20000 T. abstellt. Bei dieser monatl. Menge von 
20000 T. sind sowohl die Lieferungen u .a. Versorgungskontingent, Kontrollnummerkontingent 
und angemessene Abtragung der Rückstände enthalten. Im September sind 17600 T., im Oktober 
13 800 T. und im November wieder etwas mehr, ca. 17000 T. geliefert worden.
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M it Bezug a u f die flüssigen Brennstoffe  wird der Rückstand au f Jahresende 81 000 T. betragen. 
Die monatl. Lieferungen von 14500 T. sind provisorisch auf monatl. 10000 T. reduziert worden. 
Der Rückstand beträgt also hier mehr als eine Halbjahresquote, d. h. ungefähr 8 M onatsquoten.

A uf entscheidenden Gebieten, die seinerzeit dem Bundesrat ermöglichten, das Abkommen vom 
18. Juli 1941 zu genehmigen und vor dem Parlament zu rechtfertigen, sind die Lieferungen mit ca. 
6 M onaten und mehr im Rückstand.

Dies wird ein Hauptproblem  unserer Diskussion sein. Das Gerüst des Abkommens, die «C a
dres» wie ich es bezeichnen möchte, ist recht. Auf einigen Punkten könnte man sich jedoch eine 
Verbesserung wünschen. Da ist vor allem die Reichsbanksspitze von 11,8% zu nennen; sie ist un
zweifelhaft zu hoch und zurzeit nicht mehr durch die Gegenlieferungen der deutschen Seite ge
rechtfertigt. Genaue Berechnungen haben ergeben, dass in den letzten 15 M onaten, d. h. vom O k
tober 1941 bis und mit November 1942, Deutschland im Durchschnitt monatl. 6,3 Mio. S.Fr. er
halten hat. Die Belastung der Reichsbanksspitze mit den verschiedenen Hypotheken (Verzinsung 
der Stillhalteforderung, Verzinsung der Funding-bonds, Verzinsung der Gold-Hypotheken, Versi
cherungsverkehr etc.) beträgt lediglich 2,2 Mio. Fr. Es ergibt sich also ein zusätzlicher Devisen-An- 
fall von 4,1 Mio. Fr. Es wäre an sich für uns berechtigt, zu verlangen, dass die Devisenquote redu
ziert würde. Wir stellen jedoch kein Begehren, möchten aber diese Zahlen in die Gesamtkalkula
tion einbeziehen.

Das Problem der Gegenblockade ist für uns von höchster Bedeutung. Angesichts unseres dau
ernden Wunsches, unsere W irtschaft intakt zu halten, müssen wir unseren Export mit Übersee bzw. 
mit Drittstaaten aufrecht erhalten können. Leider sind die Vorausbelastungen per 1. September 
1942 noch immer nicht gestrichen worden. Bekanntlich können wir bei der Kontingentierung ge
wisser Exporte vom günstigeren der beiden Jahre 1937 oder 1938 aus gehen, was jedoch für eine 
Reihe von Artikeln völlig untragbar ist. So sehen wir uns veranlasst, Kontingentserhöhungen anzu
streben. Es musste schweizerischerseits ausserdem festgestellt werden, dass die Geleitscheinliste 
auf dem Gebiete von Apparaten und chemischen Produkten verschärft worden ist. Es ist dies nach 
schweizerischer Auffassung nicht vereinbar mit Ziff. VIII der Sondervereinbarung vom 18. Juli 
1941. Es liegt nicht im beidseitigen Interesse, den schweizerischen Verkehr mit Übersee auf diese 
Weise noch zu erschweren. Besonders nachteilig wirkt sich schweizerischerseits auch die Hemmung 
des Verkehrs mit den zwei neutralen Staaten Schweden und Portugal aus. Diese Staaten sind für 
unsere Inlandversorgung äusserst bedeutsam. Die Exportschwierigkeiten sind umso unangemesse
ner als schon in normalen Zeiten unsere Einfuhr aus diesen Staaten grösser war als der Export. 
Auch unsere Beziehungen zu den Südoststaaten sind durch die deutsche Gegenblockade beein
trächtigt. Die deutsche Haltung ist für uns auch hier nicht verständlich. Herr Gesandter Clodius 
versicherte seinerzeit Herrn Dr. Ebrard bei Abschluss der M ineralöl-Vereinbarung7 vom 5. Juli 
1941, dass diese Vereinbarungen keine Konsequenzen haben sollten für unsere Beziehungen und 
unseren Verkehr mit dem Balkan. Dieser Verkehr solle sich ohne Abhängigkeit von Deutschland 
weiterhin abwickeln können.

Die Gegenblockade ist ebenfalls ein allgemeines Problem für die Verhandlungen. Wir müssen 
Sie inständig bitten, für unsere Lage Verständnis zu haben, da unser Verkehr mit D rittstaaten die 
Grundfesten unserer W irtschaft berührt. Wenn es uns nicht gelingt, hier eine Lösung zu finden und 
uns zu ermöglichen, weitere Zufuhren aus Übersee zu sichern, müssten wir in unserer Produktion 
weitere Umstellungen und Einschränkungen vornehmen, die auch für Sie von weittragenden Fol
gen wären. Die Verhandlungen mit London haben leider noch kein positives Resultat gezeitigt. Die 
Besprechungen werden zweifellos noch eine gewisse Zeit dauern. Wenn bis jetzt noch keine Ver
ständigung erzielt werden könnte, so ist es deshalb, weil wir uns wie üblich allen Zumutungen der 
Westmächte gegenüber zur Wehr gesetzt haben.

H em men: Im Grundsatz darf ich annehmen, dass das Abkommen als solches auch von Ihnen 
als gut bezeichnet wird. Eine aktive Handelsbilanz hat sich für die Schweiz nur in einzelnen M ona
ten ergeben. Im ersten Halbjahr 1941 ist die Handelsbilanz der Schweiz mit 40 Mio SFr. passiv ge-

7. K I. 956.
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wesen, im zweiten H albjahr mit 43 Mio, im ersten H albjahr 1942 mit 43 Mio und auch im zweiten 
H albjahr 1942 wird sie vermutlich passiv sein. Grundsätzlich hat sich also nichts geändert. Das Re
sultat ist jedoch gleichwohl beachtenswert. Mit Bezug auf die landwirtschaftlichen Lieferungen 
differieren die Auffassungen grundsätzlich. Die Schweiz lieferte im ersten Halbjahr 1941 für 
21 Mio RM ., im ersten Halbjahr 1942 jedoch nur für 7,6 Mio. Es ist hier ein starkes Absinken fest
zustellen. Nach unserer Meinung ist in den Vereinbarungen vom Juli 1941 eine Verständigung über 
landwirtschaftliche Lieferungen für 18 M onate zustande gekommen. Sie vertreten dagegen die 
Meinung, dass über den Landwirtschaftsbrief hinaus schweizerischerseits keine Verpflichtungen 
bestehen. Der Brief bedeutet jedoch nur eine erste konkrete Übersicht der während des zweiten 
Halbjahres 1941 zu tätigenden Lieferungen. Dieser Ausfall auf dem Landwirtschaftssektor ist das 
Gegenstück zu den Kohlen- und Eisenrückständen. Auf dem Kohlen- und Eisengebiet diktiert in 
Deutschland das Gebot des Krieges. Es handelt sich bei dieser Argumentation für uns nicht nur um 
eine verhandlungstaktische, sondern um eine grundsätzliche Stellungnahme.

Umso beruhigter bin ich dagegen, dass es mit der Regelung der Devisenspitze beim Alten blei
ben soll. Es ist dies ein grosser Vorteil für die deutsche Seite. Die Devisenspitze ist deshalb für uns 
ein besonders wertvoller Beitrag, als hiedurch die Verschuldungsgrenze nicht berührt wird (Devi
senkredit).

Die Bedeutung der Blockade und Gegenblockade für Sie ist uns klar. Sie müssen zweifellos an
erkennen, dass, soweit uns die andere Seite hiezu die Möglichkeit gibt, wir Ihnen entgegengekom
men sind. Ich freue mich, festzustellen, dass ich mich seinerzeit geirrt habe, wenn ich erklärte, dass 
sie keine Waren mehr durch die Blockade bekommen werden. Wir sind auch weiterhin bereit, Kon
zessionen zu machen, um der Schweiz die de facto-Zufuhr von Rohstoffen, Lebensmitteln und 
Futtermitteln zu ermöglichen. Wir können aber keine Zugeständnisse gewähren, wenn die Blocka
denmächte das Bild der Gegenblockade verschieben. Man fordert bei uns Bezugsmöglichkeiten im 
bisherigen Rahmen auf dem gesamten industriellen und landwirtschaftlichen Sektor. Wenn es 
Ihren Verhandlungen auf Grund der deutschen Konzessionen nicht gelingt, Rohstoffe auf indu
striellem Gebiet herein zu bringen, und das Engagement, die Ausfuhr nach Deutschland zu redu
zieren, zu verhindern, ist die Basis der Gegenblockade gänzlich verschoben. Nach deutscher A uf
fassung ist die schweizerische Forderung, ein Gleichgewicht der schweizerischen und deutschen 
Lieferungen auf dem landwirtschaftlichen Sektor herbeizuführen, auf englischen Druck zurückzu
führen. Praktisch dürfte zwar auch hier eine Lösung möglich sein. Eine Situation, wie sie für 1942 
vorliegt, ist für uns unannehmbar.

Es handelt sich hier um die Grundidee der Verhandlungen, worüber man sich noch im engeren 
Kreise aussprechen könnte. Gleichzeitig würden die Unterkommissionen auf die Besprechung der 
Detailfragen und der konkreten Verbesserungen des Abkommens eintreten können.

Dir. H otz  macht mit Bezug auf die M ineralölvereinbarung geltend, dass die Schweiz anderer 
Auffassung sei. Diese Vereinbarung trägt die Unterschrift der deutschen Regierung. Es stehe in der 
Vereinbarung vom 5. Juli 1941, dass, wenn wider Erwarten nicht monatlich 14500 Tonen aus Ru
mänien angeliefert werden könnten, Deutschland bedingungslos die Differenz zur Verfügung zu 
stellen habe.

H em m en: Sagen Sie dies dem, der die Vereinbarung unterschrieben hat.
Seyboth: Diese Klausel ist erledigt durch die nachträgliche Zusatzvereinbarung.
Dir. H otz: Kohlen, Eisen und Mineralöl stellen die Eckpfeiler des Abkommens dar und bilden 

das Gegenstück zu der schweizerischen Vorschussleistung. Die Schweiz hat einen unbedingten A n
spruch auf die Lieferung der vereinbarten Mengen Kohlen und Eisen. Die schweizerische Seite ist 
erstaunt, nichts über die weitern Lieferungen und die Abtragung der Rückstände zu vernehmen. Es 
handelt sich hier um Verpflichtungen des Deutschen Reiches.

Hemmen  stellt die Rückstände auf Kohlen und Eisen dem schweizerischen Rückstand auf dem 
Landwirtschaftsgebiet und den deutscherseits im Protokoll vom 5. September gewährten Konzes
sionen gegenüber. (Die Rückstände wären somit nach Auffassung von Hemmen abgegolten.)

Dir. H otz: Von Staatssekretär Landfried und auch von ändern massgebenden Stellen ist seiner
zeit in Berlin der vertragliche Anspruch der Schweiz auf die vertragliche Quote in keiner Weise be
stritten worden. Diese deutschen Verpflichtungen entsprechen dem schweizerischen Vorschusslei-
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stungen. Deutscherseits sind die Gegenblockadekonzessionen im Rahmen der in Aussicht genom
menen Lösung mit der ändern Seite, die ebenfalls im deutschen Interesse liegt, zugestanden wor
den. Der Vorschuss von 850 Mio stellt eine maximale Summe dar. Dem steht der unbedingte 
schweizerische Vertragsanspruch auf Erfüllung der monatlichen Lieferquoten auf Kohlen und Ei
sen gegenüber. Die deutsche Auffassung, wonach die Schweiz auf dem Landwirtschaftssektor im 
Rückstand sei, ist irrtümlich. Was den weitern Rythmus der Lieferungen anbelangt, so ist davon 
auszugehen, dass die 850 Mio Vorschuss, die maximal begrenzt sind, noch gar nicht erschöpft sind, 
weil auf den Hauptgruppen die schweizerischen Lieferungen noch nicht erfolgten. Die schweizeri
sche Seite ist bereit, darüber zu reden, dass die schweizerische Vorschussleistung weiterhin Geltung 
hat. Es ist dies bereits zugestanden und wenn dies noch nicht zu gestanden worden ist, so hat dies 
noch zu erfolgen. Wir sind ebenfalls bereit, uns betreffend die Verlängerung der Pauschalwertgren
zen mit Ihnen zu besprechen. Es hatte in Berlin die Meinung, dass, falls die Pauschalwertgrenzen 
20 Mio monatlich nicht erreichen, eventuell die dreimonatige Wartefrist erhöht werden könne, da
mit Deutschland zusätzliche Dispositionsmöglichkeiten bekomme. Eine Erhöhung der Vorschüsse 
ist jedoch damals in Berlin nicht in Aussicht genommen worden.

Hemmen: Ich habe angenommen, dass, wenn die «Cadres» bestehen bleiben, auch weitere Vor
schussleistungen automatisch gewährt werden. Was Sie wollen, ist nicht dasselbe. Der Vertrag ist 
zu Ende. Wir anerkennen durchaus, dass au f dem Gebiete der Kohlen- und Eisenlieferungen Rück
stände bestehen. Auch Sie sind jedoch auf dem Gebiete der Landwirtschaft rückständig. Zudem ist 
auch Ihr Vorschuss nicht ausgenützt. Wir werden deshalb inskünftig vorsichtiger in unseren Abma
chungen sein müssen. Wenn der bisherige Rhythmus in den schweizerischen Lieferungen beibehal
ten wird, können auch wir uns bereit erklären, Kohlen und Eisen im bisherigen Rahmen weiter zu 
liefern. (Auch hier muss wiederum darauf geschlossen werden, dass Hemmen einen Strich unter die 
Rückstände ziehen will.)

Die Tatsache allein, dass die Schweiz keine Vereinbarungen bezüglich Einschränkungen der 
Ausfuhr nach Deutschland abschliesst, gibt uns keine genügende Garantie. Wir müssen durch die 
de facto-Lieferungen den Beweis haben, dass uns Befriedigung geboten wird. Unter dieser Voraus
setzung bin ich bereit, auf dem Gegenblockadegebiet weitere Zugeständnisse zu vertreten, da dies 
nicht nur im schweizerischen, sondern auch im deutschen Interesse liegt.

Über die neuen Erschwerungen auf dem Geleitscheingebiet ist Hemmen nicht orientiert und will 
sich noch berichten lassen. Bezüglich Schweden und Portugal sowie der Südoststaaten ist nichts 
spezielles im Abkommen vom 18. Juli 1941 vereinbart worden. «Auf dem Kontinent hat Deutsch
land nun die gleichen Einflussmöglichkeiten, wie England auf den Ozeanen. Wir haben Ihnen je
doch völlig Freiheit gelassen, wogegen Ihre gesamte Ein- und Ausfuhr im Verkehr mit Übersee 
durch die Blockade lahmgelegt wird. Trotz Ihrer humanitären Tätigkeit und Ihrer Tätigkeit als 
Schutzmacht für die Interessen der Westmächte haben diese brutal in Ihre Wirtschaftsbeziehungen 
eingegriffen. Soweit es unsere Kriegsbedürfnisse zulassen, sind wir mit Ihrem Verkehr mit Dritt
staaten einverstanden. Auf Grund des bisherigen Abkommens haben wir uns nicht veranlasst gese
hen, Ihnen besondere Einschränkungen im Verkehr mit Schweden und Portugal aufzuerlegen. »

Nach deutscher Auffassung ist die Mineralölvereinbarung eine rein technische Angelegenheit, 
wodurch die Transporte geregelt werden. Die beiden Delegation dürften zur Zeit auch nicht kom
petent sein, darauf einzutreten, da weder das Kriegs-Transport-Amt, noch die Mineralölexporten 
des Reichswirtschaftsministeriums anwesend sind. Im Augenblick, wo das technische Abkommen 
jedoch nicht klappt, wird es zu einer handelspolitischen Frage worüber die beiden Delegationen 
alsdann zu verhandeln haben. (Hemmen erklärt, dass ihn diese Sache bis jetzt nichts angehe, da er 
seinerseit nicht zu der Frage Stellung genommen und auch nicht seine Unterschrift zu der Vereinba
rung gegeben habe.)

Hemmen bedauert, dass das Protokoll vom 5. September8 bis jetzt noch keine praktischen Er
gebnisse gezielt habe. Es dürfe jedoch wohl angenommen werden, dass die Schwierigkeiten nicht 
auf schweizerischer Seite liegen. Die Verhandlungen der Schweiz in London dürfen grundsätzlich

8. Cf. ci-dessus N° 232.
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nicht an dem schweizerisch-deutschen Verkehr rühren. Nach deutscher Auffassung bildet das bis
herige Abkommen eine gute Grundlage für eine Verlängerung. Deutscherseits ist man bereit, insbe
sondere auch mit Bezug auf die Form des neuen Abkommens, z.B . was einen weitern Kredit anbe
langt, entgegenzukommen, falls dies wegen der Verhandlungen mit der ändern Seite erforderlich 
ist. Voraussetzung für das Zustandekommen einer neuen Regelung ist jedoch deutscherseits, dass 
Deutschland in der Lage ist, im bisherigen Rhythmus Aufträge in der Schweiz unterzubringen und 
im gleichen Rhythmus die Lieferungen erfolgen, wobei schweizerischerseits die notwendigen Fi
nanzfazilitäten gewährt werden. Ob das in Form eines bestimmten Vorschusses wie bisher von 850 
Mio SFr. oder in anderer Form vereinbart wird, ist gleichgültig. Wenn die deutschen Zusicherun
gen für Kohlen und Eisen nicht völlig erfüllt worden sind, so dürfte es doch der Unterschrift von 
Hemmen zugute gehalten werden, dass der grösste Teil tatsächlich geliefert worden ist. Die deut
sche Delegation hat Hemmungen, für weitere 12 Monate bestimmte Zusicherungen für Kohlen und 
Eisen in Aussicht zu stellen. Wie beim Kredit könnte eine Form gefunden werden, wobei es den 
Realitäten anheim gestellt wird, wie sich die Lieferungen entwickeln. (Hemmen denkt hiebei an 
eine ähnliche Regelung wie im Landwirtschaftsbrief.) Solange im Rahmen eines neuen Vertrages 
im gleichen Rhythmus Aufträge von uns in der Schweiz plaziert werden und wenn Ihre Lieferungen 
effektiv erfolgen und finanziell sichergestellt werden, werden auch Kohlen und Eisen weiterhin im 
bisherigen Rahmen für die Schweiz freigegeben.

Seyboth: Staatssekretär Landfried hat die vertraglichen Verpflichtungen der Kohlen- und Ei
senlieferungen grundsätzlich anerkannt. Es musste jedoch eine vorübergehende Reduktion eintre- 
ten, wobei Deutschland sein möglichstes tut. Es geht dies schon daraus hervor, dass das reduzierte 
Versorgungskontingent von 6000 T. Eisen nachträglich auf 8500 T. erhöht worden ist. Mit Bezug 
auf die Gegenblockade ist zu sagen, dass Deutschland hierüber nur einen neuen Vertrag abschlies- 
sen kann, wenn die Schweiz in der Kreditfrage entgegen kommt. Es heisst im Brief zum Protokoll 
vom 5. September ausdrücklich: «in Erwartung, dass auch für die Zeit nach dem 31. Dezember ein 
W irtschaftsabkommen besteht...» . Die deutsche Seite ging also bewusst von einer W eiterführung 
des Abkommens aus. Es ist jedoch in Berlin nicht über die Zahlungsfristen gesprochen worden. 
Das Protokoll vom 5. September ist zwar in Kraft getreten. Wir haben den bewussten «Silberstrei
fen» anerkannt und festgestellt, dass die Interventionen der Westmächte geringer geworden sind 
und eine Spannung eingetreten ist. Wir haben deshalb im Rahmen eines Monatskontingentes zu
sätzliche Geleitscheine freigegeben.

Von Selzam: Wir warten nur noch auf die Anträge.
Seyboth: Es ist also nicht richtig, dass aus dem Protokoll vom 5. September nichts geworden ist.
Direktor Hornberger: Psychologisch sieht man immer eher das Manko auf der ändern Seite. 

Vielleicht wird man auch mir diesen Vorwurf nicht ersparen können. 1941 hat die Schweiz nach 
Deutschland für 577 Mio. SFr. geliefert, früher in normalen Zeiten lediglich 280 Mio. SFr. pro 
Jahr (auf Basis 1937/1938). Ausserdem ist zu berücksichtigen, dass die schweizerische Seite die 
Lieferungen nach Deutschland zum grössten Teil selbst finanziert hat. A uf Grund der eingetroffe
nen Zahlungseingänge bei der deutschen Verrechnungskasse beläuft sich der Minus-Saldo bereits 
a u f 543 Mio. SFr., was ungefähr dem Totaleingang des W ehropfers9 entspricht. Der Bundesvor
schuss ist zwar noch nicht in diesem Umfange in Anspruch genommen worden, da die effektiven 
Auszahlungen infolge der W artefristen und der Frist zur Prüfung der Anspruchsberechtigung der 
Forderungen zu berücksichtigen sind. Die bisherigen Leistungen der Schweiz sind erfolgt ohne ir
gendwelche Reibungen, die Ihnen Anlass zu Kritik geben könnten. Es kann ohne weiteres das A r
gument der Gegenseite anerkennt werden, dass sie ein Land im Kriege ist. Der Vertrag vom 18. Juli 
1941 ist jedoch im Krieg geboren worden. Schon in Berlin hat die schweizerische Delegation darauf 
hingewiesen, wie belastend es sich für die schweizerische Seite auswirke, dass der Vertrag hinkend 
geworden sei. Die Schweiz. Seite ist entgegen der deutschen Auffassung auf dem Landwirtschafts-

9. Introduit en 1940, cet impôt a rapporté environ 550 millions de francs suisses, cf. la circu
laire du DPF du 22 septembre 1942 sur la couverture des dépenses de guerre, E 2001 (D) 2/29. 
Cf. aussi E 2001 (D) 3/3, E 6100 (A) 20/1690, 1698; E 6100 (A) 22/2043-2044.
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gebiet nicht im Rückstand. Es besteht keine analoge durch Unterschrift verbriefte Vereinbarung 
auf dem Landwirtschaftssektor. Wenn wir uns nicht zu weitern Lieferungen verpflichten konnten, 
so liegt dies in den Verhältnissen begründet. Das schweizerische Opfer lag auf dem Finanzgebiet 
und hier haben wir wohl erfüllt. Es darf nicht übersehen werden, dass die Schweiz ausser der 
Selbstfinanzierung noch andere Leistung aufbringt:

Devisenschöpfung:
Deutschland hat nicht nur die Möglichkeit der Schaffung eines Check-Kontos gehabt, sondern 

hat auch eine Barkasse, die aus zwei Quellen gespiesen wird: Devisenspitze und Kapitalzahlungen. 
Es muss dies in seiner Bedeutung für unsere Wirtschaftsexistenz ausdrücklich hervorgehoben wer
den. Wenn wir auch keine Umwälzung auf diesem Gebiete vornehmen wollen, so darf die mate
rielle Bedeutung auch nicht übersehen werden.

Bei der Ungebundenheit der Kapitalzahlungen sind wir vielleicht das Opfer eines Prinzips. Es 
steht zwar nirgends geschrieben, dass dem bei ewig sein muss. Auch wir haben Vorteile aus dem bis
herigen Abkommen mit Deutschland. Das Ergebnis ist jedoch gleichwohl ausserordentlich zwie
spältig. Es ist zwar immer etwas aus Deutschland gekommen und die Lieferungen sind nie unter
brochen worden. Auf vielen Gebieten haben wir positive Bemühungen feststellen können, die ver
traglichen Verpflichtungen restlos zu erfüllen. Der schwer befrachtete Vertrag ist jedoch nunmehr 
zu einem hinkenden Instrument geworden.

Den Erklärungen von Herrn Seyboth darf entnommen werden, dass entsprechend der seinerzei
tigen Meinungsäusserung des Staatssekretärs Landfried die Verpflichtungen auf Kohle und Eisen 
weiter bestehen genau so wie die schweizerische Verpflichtung mit bezug auf die Vorschussleistun
gen. Es würde also die Verpflichtung zur Finanzierung der plazierten Aufträge grundsätzlich weiter 
bestehen. Falls man deutscherseits die Verpflichtungen auf dem Kohlen- und Eisengebiet nicht 
mehr anerkennt, so brauchte auch die Schweiz Zahlungen nach dem 31. Dezember nicht mehr 
sicherzustellen.

Hemmen: (sehr lebhaft) protestiert gegen die vermeintliche Tendenz von Direktor Hornberger, 
einen Widerspruch zwischen seinen und den Äusserungen von Herrn Seyboth zu konstruieren. 
«Was Herr Seyboth gesagt hat ist durchaus vereinbar mit meinen Ausführungen. Über die Frage 
der Abtragung der Rückstände auf dem Kohlen- und Eisengebiet habe ich gar keine Stellung 
genommen, sondern lediglich darauf hingewiesen, dass die Schweiz auf dem Landwirtschafts- 
Konto nicht erfüllt hat und dass der Kredit ebenfalls nicht in Anspruch genommen worden ist. Ich 
weise alle Versuche, mit rhetorischen Mitteln einen Widerspruch in der deutschen Delegation her
beizuführen zurück.»

Direktor Hornberger: Es muss ein Gleichgewicht zwischen Ware und Geld in der Schweiz vor
handen sein. Die Lieferungen aus Deutschland sind nunmehr rückläufig, was dazu geführt hat, 
dass im Zeitraum Juli bis November 1942 die Schweiz aktiv geworden ist. Es steht einer Ausfuhr 
von 295 Mio. Fr. eine Einfuhr von 280 Mio. Fr. gegenüber. Im November betrug die Gesamtein
fuhr der Schweiz mengenmässig 31700 Wagen gegenüber einer frühem Monatseinfuhr von 
60-70000 Wagen. Der immer grösser werdenden Warenknappheit steht eine Vermehrung des Geld
umlaufes gegenüber. Aus diesem Grunde ist die schweizerische Delegation seinerzeit nach Berlin 
gefahren. Im Grundsatz haben die Ausführungen der schweizerischen Seite bei den Vertretern der 
deutschen Regierung und Wehrmacht Verständnis gefunden. Das Protokoll vom 5. September bil
det einen Versuch, das Missverhältnis zwischen den Lieferungen nach der Achse und dem Verkehr 
mit den Westmächten zu bessern. In den 9 ersten Monaten betrug die Ausfuhr von kriegswichtigen 
Waren (Kriegsmaterial und Waren der Geleitscheinliste) nach Deutschland 360 Mio. Fr., d. h. 63 % 
der Gesamtausfuhr nach Deutschland. Durch das Berliner-Protokoll sind dagegen vorläufig bloss 
im Umfang von 4,7 °7o Ausfuhren von kriegswichtigen Material an die andere Seite ermöglicht wor
den. Leider haben wir dadurch in London noch nichts erreicht.

Die deutsche Seite darf dem realpolitischen Sinne der Schweiz vertrauen. Wir wollen keineswegs 
den Lebensnerv in unseren Beziehungen mit Deutschland treffen. Alles ist eine Frage des Masses. 
Es handelt sich darum, die Basis zu suchen, die es der Schweiz erlaubt, die Mappe, die im be
wussten Schrank auf sie anfällt, weiterhin in annehmbaren Masse zu füllen bzw. weitere Liefe
rungen nach Deutschland in angemessenem Umfange zu tätigen. Wir müssen uns bewusst sein,
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dass die Schweiz über ihre Kraft geleistet hat. Wenn man den Mitarbeiter, der weiterhin sein Bestes 
tun soll, bewahren will, so muss man zu einer Anpassung der Vereinbarungen kommen, sonst sind 
ernste Gleichgewichtsstörungen nicht zu vermeiden.

Direktor Hotz: Nach den Äusserungen der deutschen Seite anerkennt diese wohl die beste
henden Rückstände, wünscht jedoch darüber nicht mehr zu sprechen, sondern möchte einen neuen 
Vertrag abschliessen, wobei die Lieferungen im gleichen Rhythmus erfolgen, unter Sicherstellung 
der Zahlungen durch die Schweiz. Die schweizerische Seite geht damit nicht einig. Wir haben sei
nerzeit in Berlin die Ausführungen so verstanden, dass die Verpflichtungen weiter bestehen, womit 
auch an sich eine Verpflichtung zur Abtragung der Rückstände besteht.

Hemmen: bemerkt zwischenhinein, dass man sich bewusst sein müsse, dass die Schweiz mit 
ihren Lieferungen ihren Beitrag zum Kampf gegen den Bolschewismus leiste.

Seyboth: Kein Mensch hat in Berlin von Rückständen gesprochen. Es hatte die Meinung, dass 
die vertraglichen Lieferungen suspendiert werden.

Hornberger: Die Sache ist an sich ganz einfach. Wenn die Rückstände verfallen auf den 31. De
zember, dann wird auch die schweizerische Verpflichtung der Sicherstellung der Zahlungen auf das 
Ende der Vertragsdauer hinfällig. Wenn der Bundesvorschuss nicht ausgenützt ist, so ist das nur 
eine natürliche Folge der Verhandlungen, keine Folge einer mangelhaften Vertragserfüllung. 
Damit, dass beiderseits die Verpflichtungen hinfällig werden, haben wir aber nichts gewonnen; es 
ist vorteilhafter, wenn beide Seiten zu ihren vertraglichen Verpflichtungen stehen.

Hemmen verwahrt sich dagegen, dass von der schweizerischen Delegation aus der deutschen 
Seite ein Widerspruch unterschoben werden will. Er erklärt eine Diskussion in der bisherigen Form 
ablehnen zu müssen. Darüber, was aus den Rückständen wird, die bestehen, wollen wir verhan
deln. Wir haben auch auf dem landwirtschaftlichen Gebiet mit den schweizerischen Lieferungen 
gerechnet. In Kriegszeit laufen die Dinge eben manchmal anders als angenommen wird. Im 
Abkommen ist hierüber jedoch nichts Vorbehalten wordenI0.

Indem Hemmen an den Geist von Direktor Hotz und Direktor Feisst appelliert, erklärt er, dass 
er nicht annehmen könne, dass man die deutsche Seite mit dem Abschluss des Landwirtschafts
briefes habe hereinlegen wollen. Indem er auf die in den Oktober-Verhandlungen 1939 deutscher
seits übernommenen Verpflichtungen zur Abtragung der damaligen Schuldsaldos von 80 Mio. 
S.Fr. aufmerksam macht, weist Hemmen daraufhin, dass jede Seite ihr möglichstes tue. Wenn sie 
sich auf den Text des Vertrages versteifen wollen, dann wird es nicht gehen.

Um schon an der 1. Sitzung ausdrücklich darzulegen, wie man sich deutscherseits das neue 
Abkommen vorstelle, erklärt Hemmen, dass eine Verständigung mit der Schweiz nur möglich sei, 
wenn der bisherige Rhythmus in der Möglichkeit der Auftragsverlagerung und den effektiven Lie
ferungen nach Deutschland und die bisherige Form der Finanzierung beibehalten werden. Über die 
Formen, die dafür gefunden werden müssen, werde man verhandeln können. Nur solange ein Ver
trag mit Deutschland besteht, kann die Schweiz auf dem Gegenblockade-Gebiet auf Verständnis 
rechnen. Wenn kein Vertrag vorhanden ist, dann wird die Schweiz nicht mit einer gösseren Rück
sichtnahme rechnen können, als diejenige die von der Gegenseite aus gewährt wird. Für Sie be
deutet der neue Vertrag das Leben der Schweiz. Darüber werden sie sich wohl kaum einer Täu
schung hingeben. Die deutsche Seite könnte es nicht annehmen, dass man schweizerischerseits mit 
einem Weiterbestehen des Abkommens während 6-8 Monaten rechnet, in deren Verlauf alsdann 
Deutschland die Rückstände auf dem Kohlen- und Eisengebiet abtragen sollte, ohne dass schweize
rischerseits weitere Lieferungen zugestatten werden. Hemmen warnt ausdrücklich davor, dass die 
Schweiz auf diese Weise versucht, gegenüber der ändern Seite Luft zu bekommen. Die deutsche 
Seite ist bereit, auf dem Gebiete der Gegenblockade weitere Zugeständnisse zu machen, unter der 
Voraussetzung, dass im gleichen Rhythmus wie in den vergangenen 18 Monaten die deutschen Auf
träge in der Schweiz placiert werden können und die schweizerischen Lieferungen erfolgen und 
finanziert werden.

Es dürfen also keinerlei Einschränkungen mit bezug auf die Lieferungen auf industrielles und 
landwirtschaftlichen Sektor und deren Administration Platz greifen.

10. Cf. DDS, vol. 13, N os 159, 171 et 184.
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Hemmen wirft die Frage auf, woher die grosse Differenz zwischen den de facto -  Zahlungen 
und den Lieferungen stamme. Er vermutet, dass schweizerische Firmen über ihre Kapazität Auf
träge hereingenommen haben, was darauf hinausführe, dass Missbrauch mit den Clearingmitteln 
getrieben wird. Er bittet, dieses Problem noch in einem Unterausschuss zur Sprache zu bringen. 
Über die grundsätzlichen Fragen wäre in den allernächsten Tagen eine Entscheidung herbeizu
führen, mittlerweile wären auf dem Landwirtschaftssektor Besprechungen zu führen.

Direktor Hotz: Es darf keinem Mitglied der Delegation irgendein Manöver unterschoben 
werden. Alle Mitglieder haben dieselben Instruktionen. Wir sind im guten Glauben, wenn wir die 
Verträge so interpretieren, wie sie vorliegen. Herr Legationsrat Kohli weist darauf hin, dass die 
Zollkontrolle in La Plaine gemäss Sondervereinbarung vom 18. Juli 1941 nur zugestanden worden 
sei, weil sich damals keine praktische Lösung auf französischem Gebiet gezeigt habe.

Unter den gegenwärtigen Verhältnissen könnte die Kontrolle jedoch auf französisches Gebiet 
zurückverlegt werden. Entsprechend Ziff. VII, 3, der Sondervereinbarung wäre diese Frage nun
mehr zu prüfen.

Es wird ausserdem auf bedauerliche Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Zollkontrolle in 
Genf hingewiesen, die die schweizerische Seite bedenklich gestimmt haben. Nach der Übernahme 
der plombierten Wagen, die unter deutscher Überwachung stehen, sind Diebstähle vorgekommen, 
die auf eine gewisse Planmässigkeit schliessen lassen.

Hemmen unterbricht Herrn Legationsrat Kohli mit der Bemerkung, dass es ihm nicht richtig 
erscheine, dass die erste grundsätzliche Aussprache benützt werde, um solche konkrete Fragen vor
zubringen. An sich sei er durchaus einverstanden, die Frage einer Verlegung der Zollkontrolle zu 
prüfen. Der Warenverkehr über die gesamten französischen Grenze stehe nunmehr unter deutscher 
Kontrolle.

Was jetzt jedoch wichtig sei, sei die Frage, ob die Grundlage für ein neues Abkommen gefunden 
werden könne. Die beiden Delegationen stehen auf verschiedenen Ebenen. Die Schweiz vertritt die 
Auffassung, dass deutscherseits zuerst der alte Vertrag erfüllt werden muss, in der Annahme, sie 
habe erfüllt, Deutschland dagegen wünscht einen neuen Vertrag.

Wenn nicht innert drei Tagen über diese grundsätzliche Frage eine Vereinbarung erzielt wird, 
kehrt die Delegation zurück und wird in Berlin daran gehen, das Liquidationsprogramm aufzu
stellen. Dann gibt es keine Kohlen- und Eisenlieferungen mehr, ebenfalls keine Geleitscheine und 
keine Ein- und Ausfuhr im Verkehr mit Drittstaaten. Es ist jetzt nicht Zeit, Rückstände abzu
tragen.

Die andere Möglichkeit ist dagegen eine Verständigung auf dem bezeichneten Wege, die dann 
auch die deutsche Bereitschaft zur Folge hätte, alles zu tun, um auch der Schweiz Gegenblockade- 
Erleichterungen zu schaffen.

Hemmen weist ausserdem darauf hin, dass Deutschland im Verkehr mit den besetzten Gebieten 
die Einfuhrzölle aufgehoben habe. Es sei beabsichtigt, dies auch gegenüber den befreundeten 
Staaten zu tun. Es sei vorgesehen, auf den 31. Dezember hierüber Bestimmungen zu erlassen. Auch 
den neutralen Staaten würde die Sache zur Stellungnahme unterbreitet.

Seyboth: In der 15. Zusatzvereinbarung sind auch gewisse Zollbedingungen enthalten, die auf 
den 31. Dezember 1942 befristet sind. Es wird auch über deren Verlängerung mit Herrn Kalau vom 
Hofe zu verhandeln sein.

Legationsrat Kohli kommt auf die Vorkommnisse in La Plaine zurück, die auch für die Schweiz 
von grundsätzlicher Bedeutung sind. Es handelt sich darum, abzuklären, wie es zu diesen Vor
kommnissen kommen konnte.

Hemmen unterbricht wiederum Legationsrat Kohli und erklärt: «Ich kenne die Sache nicht, ich 
kann es aber nicht zulassen, dass gegen die deutsche Seite in einer Art und Weise insinuiert wird, 
die den Verdacht aufkommen lässt, die Diebstähle seien von Deutschland zugelassen worden.»

Direktor Hornberger bemerkt, dass er entgegen den Äusserungen des Gesandten Hemmen kei
neswegs im Lande herum Vorträge halte und dass er nur einen Geist vertrete, der darauf hinaus 
gehe, konstruktiv die bestehenden Probleme zu lösen.

Hemmen wirft Herrn Dir. Hornberger vor, dass er, um eine Verhandlungsposition zu schaffen, 
von seinen Auffassungen abgehe, da er doch in Äusserungen «in einem gewissen Gremium» in der
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letzten Zeit zum Ausdruck gebracht habe. Die schweizerische Seite wisse schon seit Juli was 
Deutschland will. «Ich bin gekommen, um das überlegte Urteil von Ihnen über die bestehende 
Situation entgegen zu nehmen. Der schweizerische Kredit ist das beste und wirksamste Mittel, eine 
Lösung zu finden. Sie (zu Herrn Dir. Hornberger gerichtet) waren anfangs grundsätzlich gegen 
eine schweizerische Vorleistung und doch hat sukzessive die Schweiz 150, 300 und zum Schluss 
850 Mio. kreditiert. Kohle und Eisen kann Deutschland nur weiterhin nach der Schweiz liefern, 
wenn neue Kreditmöglichkeiten zugestanden werden.»

278
E 2001 (D) 2/229

Négociations hispano-suisses

Compte rendu1 de la séance tenue le 14 décembre 1942 à 14.40 
chez Monsieur de Torrenté, Division du Commerce

Président: Monsieur de Torrenté.
Présents: MM. Probst et Stopper, de la Division du Commerce;

M. le Directeur Schwab, de la Banque Nationale;
M. Mehnert, de l’Office suisse de compensation;
M. Martinoli, de l’Office fédéral des assurances;
M. Aubaret, du Département Politique.

M. de Torrenté: les délégués espagnols ont accepté de venir négocier à Berne 
au début de janvier 1943. M. de Torrenté se propose d ’établir un projet d’ac
cord qui servira de base aux pourparlers dont l’objet sera le règlement des 
transferts financiers et celui des paiements d’assurances et de réassurances 
entre l’Espagne et la Suisse. Il s’agit uniquement aujourd’hui de préciser les 
grandes lignes, le principe adopté à l’égard des principaux points qui seront mis 
en discussion.

M. Stopper passe en revue les dispositions des accords de 1940/41 et 19422 
qui ont trait aux questions financières et aux questions d ’assurance (voir en 
annexe le résumé rédigé par M. Stopper)3.

M. Stopper rappelle ensuite que d’après l’enquête effectuée en 19424, les 
placements suisses en Espagne sont de l’ordre de 84 mio f .s .5, les arriérés 
financiers, non compris les éventuels arriérés des compagnies d ’assurances,

1. Selon le code «DB», ce texte a été rédigé par P. Aubaret.
2. Cf. N° 2, note 4 et N° 97, note 11.
3. Non reproduit.
4. Pour les résultats détaillés de cette enquête, cf. E 2001 (E) 2/605.
5. Ce montant ne comprend pas les investissements des sociétés d ’assurances suisses en Espa
gne, comme le précise d ’ailleurs lors de la même séance le représentant des assurances, P. Pes- 
sina. Les capitaux se montent à 36 millions de pesetas environ pour les assurances directes (envi
ron 15 millions de francs suisses). A u  total, les investissements suisses en Espagne approchent 
les 100 millions de francs (déclaration de E. Stopper lors de la même séance).
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